
 
 

Stand: Mai 2009 

SCHULJAHRESEINTEILUNG 
 
Kantonale Ferienordnung (gültig ab Schuljahr 2010/1 1) 
• Die Schulzeit beträgt 38 bis 39 Wochen pro Jahr. Bei 38 Schulwochen kann eine zusätzliche Ferienwoche frei wählbar angesetzt werden. In Klassen der Sekundarstufe I beträgt die jährliche Schulzeit 

39 Schulwochen. 
• Schulschluss vor den Ferien ist jeweils am Vortag nach Stundenplan (Ausnahmen: vor den Sommerferien [immer] und vor den Winterferien [nur 2010] ist Schulschluss am Freitagmittag). 
• Im Jahr, welches einem Jahr mit 53 Wochen folgt, dauern die Sommerferien 6 Wochen (Wochen 27 bis 32), z.B. im Schuljahr 2015/2016. 
• Es gilt der immerwährende Ferienkalender nach Kalenderwochenzählung (DIN-Norm): 

Herbstferien: Wochen 39 bis 41 
Winterferien: Wochen 52 und 1 (bzw. 53 und 1) 
Februar-Ferien: Woche frei wählbar (zwischen DIN-Wochen 5 bis 9) 
Frühlingsferien: Wochen 15 und 16 
Sommerferien: Wochen 28 bis 32 

 
 

Schule Trubschachen 
Kindergarten / Primarschule 
 Herbstferien Winterferien (bzw. 53 und 1) Sportferien Frühlingsferien Sommerferien 
33      39  41           52 1       8       15  17           28    32 

                                                    
Trubschachen: 38 Schulwochen 

 
Realschule / KbF 
 Herbstferien Winterferien (bzw. 53 und 1) Sportferien Frühlingsferien Sommerferien 
33      39  41           52 1       8       15 16            28    32 

                                                    
Trubschachen: 39 Schulwochen 

Besonderes 
• Besondere Regelungen für Trubschachen: 

- Die Sportferien  finden im Unterschied zu den umliegenden Gemeinden in der Woche 8 statt. In der Woche 7 führt die Schule eine Projektwoche „Sport“ durch. Dadurch können unter anderem Sek-
SchülerInnen von Trubschachen auch am Skilager teilnehmen. 

- Bei Kunstausstellungen  (alle 4 Jahre) beginnen die Sommerferien jeweils eine Woche früher zu Lasten der Herbstferien im vorangehenden Kalenderjahr (Beschluss Regierungsrat vom Dezember 
2008). 


